
Beschluss 0228 vom 25. Mai 2022

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung III Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 25. Mai 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-41-0004

Satzung Stadtbibliotheken Wiesbaden

Beschluss Nr. 0228

1. Der als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf einer „Satzung über die Benutzung 
der Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt Wiesbaden“ wird als Satzung beschlossen. Die 
Satzung tritt am 01.08.2022 in Kraft.

2. Entsprechend der in der Satzung vorgesehenen Übergangsregelung werden bis zum 
31.07.2022 erhobene Entgelte nicht erstattet.

3. Dezernat III/41 wird beauftragt, die Auswirkungen nach einem Jahr zu evaluieren und dem 
Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften einen Bericht vorzulegen. 

(antragsgemäß Magistrat 03.05.2022 BP 0364)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,   25.05.2022
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,   25.05.2022
-16 - im Auftrag

Dezernat II
Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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